


freizugebenden Sicherheiten liegt uns. 
8. Kündigung / pauschalierter Schaden 
8.1 KündigtderAuftraggeberbeieinervertraglichenVer
einbarung den Vertrag ohne dass der Auftragnehmer
dies zu vertreten hat, stehen dem Auftraggeber die in
§ 649 BGB geregelten Ansprüche zu. Dies sich aus
§ 649 BGB ergebenen Ansprüche kann der Auftrag
nehmer, hinsichtlich der bis zur Kündigung erbrachten
Leistung abrechnen und darüber hinaus als Ersatz für
die sonstigen Aufwendungen und den entgangenen
Gewinn einen Pauschalbetrag in Höhe von 30 % des
Teilnettobetrages aus dem Gesamtpreis verlangen,
der auf den Teil der Leistung entfällt, die der Auftrag-

nehmer bis zur Kündigung noch nicht ausgeführt hat. 
Dieser pauschalisierte Anspruch steht dem Auftrag
nehmer nicht zu, wenn der Auftraggeber nachweist, 
dass der nach § 649 BGB dem Auftragnehmer zu
stehende Betrag überhaupt nicht entstanden ist oder 
wesentlich gerinqer ist als die Pauschale. 
8.2 Der Nachweis eines höheren Schadens bleibt 
dem Auftragnehmer unbenommen. 
8.3 Befindet sich der Auftraggeber in Annahmever
zug und ist der Auftragnehmer berechtigt, nach einer 
Nachfrist von 14 Tagen mit Ablehnungsdrohung vom 
Vertrag zurückzutreten, kann er Schadensersatz ge
mäß den vorstehenden Regelungen zu verlangen. 

35 

9. Gerichtsstand / Rechtswahl / Schriftform
9.1 Ist der Käufer Vollkaufmann im Sinne des Han
delsgesetzbuches, juristische Person des öffentli
chen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sonderver
mögen, sind das
Amtsgericht Philippsburg und das Landgericht Karls
ruhe als ausschließlicher Gerichtsstand zuständig.
9.2 Rechtsbeziehungen zwischen dem Käufer und
uns unterliegen ausschließlich dem Recht der Bun
desrepublik Deutschland.
9.3 Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages
bedürfen der Schriftform.




